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§ 31 EheG Vermögensrechtliche
Beziehungen der Ehegatten

 EheG - Ehegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Hat auch nur einer der Ehegatten die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt, so finden auf

das Verhältnis der Ehegatten in vermögensrechtlicher Beziehung die im Falle der Scheidung geltenden

Vorschriften entsprechende Anwendung. Dabei ist ein Ehegatte, dem die Nichtigkeit der Ehe bei der

Eheschließung bekannt war, wie ein für schuldig erklärter Ehegatte zu behandeln.

2. (2)Ein Ehegatte, der die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt hat, kann binnen sechs Monaten,

nachdem die Ehe rechtskräftig für nichtig erklärt ist, dem anderen Ehegatten erklären, daß es für ihr Verhältnis in

vermögensrechtlicher Beziehung bei den Folgen der Nichtigkeit bewenden solle. Gibt er eine solche Erklärung ab,

so findet die Vorschrift des Abs. 1 keine Anwendung.
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